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Montessori-Bildungscampus e.V. 
 
 

Satzung 
in der Fassung vom 26.11.2024 (MGV)  

 
 
 
 
Präambel 
Der Trägerverein Montessori-Bildungscampus e.V., nachfolgend Trägerverein genannt, ist 
Träger von privaten Bildungseinrichtungen mit pädagogischen Konzepten auf Grundlage 
der Pädagogik Maria Montessoris. Ziel ist die Schaffung einer Bildungsgemeinschaft, in der 
sich Menschen jeden Alters zu selbstständigen, selbstbewussten und reflektierten 
Menschen entwickeln können. Es wird eine Umgebung geschaffen, in der sich Menschen 
auf ihre berufliche Qualifikation und ihre Verantwortung als Teil einer demokratischen 
Gesellschaft vorbereiten.  
 
Neben der Aufgabe, Bildung und Wissen zu vermitteln, haben die Bildungseinrichtungen 
das Ziel, Menschlichkeit und friedvollen Umgang miteinander und mit der Umwelt 
herbeizuführen. Das Bemühen um jedes Mitglied der Gemeinschaft ist mit dem erklärten 
Ziel verbunden, einander in der gesamten Vielfalt als Menschen zu achten.  
 
Die Verwirklichung der Bildungsziele wird durch die Montessori-Pädagogik erreicht und 
orientiert sich an den Montessori-Standards. 
 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen "Montessori-Bildungscampus e.V.“ und hat seinen Sitz in 
55218 Ingelheim am Rhein, Carolinenstraße 2. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August 
eines Jahres. 
 
 
 
§ 2 Vereinszweck  
Zweck des Vereins ist die Weiterentwicklung von Bildung für Menschen jeden Alters und die 
Förderung und Verbreitung der Montessori-Pädagogik. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht, insbesondere durch  

• die Entwicklung, Führung und den Betrieb von Montessori-Bildungseinrichtungen.  

• die kontinuierliche Förderung der Bildung vom Kleinkindalter an und die 
Verwirklichung des Rechts auf Bildung, 

• das Angebot von Kursen zu Aus- und Weiterbildung von Montessori-Pädagogen für 
derartige Einrichtungen, 

• Angebote zur Förderung von Erwachsenen und Senioren, die auf Montessori- 
Prinzipien beruhen 
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• die Vertiefung und Verbreitung der Montessori-Pädagogik in Wort und Schrift sowie 
die Information der Öffentlichkeit über Ziele und Methoden der Montessori-
Pädagogik. 

 
 
 
§ 3 Selbstlosigkeit, Begünstigung, Mittelverwendung 
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden.  
 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede volljährige, natürliche und juristische Person 
werden, die die Zielsetzung des Vereins unterstützt. 
 
Mindestens ein Vertragspartner des jeweils in Anspruch genommenen Bildungsbereichs 
muss während der Dauer der Teilnahme Mitglied im Verein sein. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden als Mitglieder explizit erwünscht. 
 
Förderer (passive Mitglieder) können natürliche oder juristische Personen sein, die sich zur 
finanziellen Unterstützung des Vereinszweckes verpflichten, ohne Mitglied des Vereins 
werden zu wollen. Förderer können an den Mitgliederversammlungen des Vereins mit 
beratender Stimme teilnehmen. Sie sind nicht stimmberechtigt. 
 
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand gemäß den Prinzipien und 
dem Ansinnen des Vereins. Eine Zu- oder Absage erfolgt schriftlich. Eine Ablehnung muss 
nicht begründet werden. Ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen.  
 
Die Mitgliedschaft begründet keinen Rechtsanspruch auf eine Vertragspartnerschaft mit den 
Einrichtungen des Vereins. 
 
 
 
§ 5 Mitgliedsbeiträge 
Mitglieder zahlen den in der Beitragsordnung festgelegten Jahresbeitrag. Die Höhe des 
Jahresbeitrags wird vom Vorstand festgesetzt.  
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch ordentliche Kündigung, durch Ausschluss aus dem Verein, 
durch den Tod des Mitglieds sowie durch Erlöschen bei juristischen Personen. 
 
Die Beendigung der Mitgliedschaft durch Austritt / Kündigung ist nur zum Ende des 
Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zulässig und muss per Brief      
adressiert an den Vorstand im Büro des Trägervereins eingereicht werden. Im Einzelfall 
kann der Vorstand die sofortige Wirksamkeit eines Austritts zulassen.  
 
Die Beendigung der Mitgliedschaft durch Ausschluss kann aus wichtigem Grund mit 
sofortiger Wirkung durch den Vorstand erfolgen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn sich das Mitglied vereinsschädigend verhält oder grob gegen die Ziele 
des Vereins verstößt oder ein Zahlungsrückstand trotz zweimaliger Mahnung länger als 
sechs Monate besteht. Der Ausschließungsbeschluss mit Begründung ist dem Mitglied 
mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu machen. Gegen den Beschluss steht dem 
Mitglied das Recht der Anrufung des Vorstands zu. Sie muss innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand erfolgt sein. Die 
Anrufung hat aufschiebende Wirkung. Der Vorstand entscheidet endgültig. Vor dieser 
Entscheidung steht dem Mitglied kein Recht auf das Herbeiführen einer gerichtlichen 
Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungsbeschlusses zu.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche 
aus dem Mitgliedsverhältnis mit Ausnahme gegebener Darlehen oder Bürgschaften. Eine 
Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 
 
 
  
§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 

• die Mitgliederversammlung 

• der Vorstand 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung hat die im Gesetz und in dieser Satzung festgelegten 
Befugnisse. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
Darüber hinaus sind ihr folgende Aufgaben ausdrücklich vorbehalten bzw. gilt Folgendes: 
 
Aufgaben der Mitgliederversammlung: 

• Festlegung der Grundzüge der Vereinsarbeit auf der Grundlage von § 2 der Satzung 

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstands und des finanziellen 
Jahresabschlusses. 

• Wahl von zwei Kassenprüfern 
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• Entlastung des Vorstands  

• Entscheidung über Aufnahme von Darlehen oder sonstigen Verbindlichkeiten (z.B. 
Bürgschaften, Wechselverbindlichkeiten) größer 1,0 Mio. Euro.  

• Entscheidung über Erwerb, Veräußerung von Immobilien, Grundstücken oder 
grundstücksgleichen Rechten größer 1,0 Mio. Euro 

• Entscheidungen über Satzungsänderungen; für Satzungsänderungen ist eine 
Mindestteilnehmerzahl von 10% der ordentlichen Mitglieder erforderlich 

• Entscheidungen über die Auflösung des Vereins; für Vereinsauflösung ist eine 
Mindestteilnehmerzahl von 20% der ordentlichen Mitglieder erforderlich.  

 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung: 
Es findet pro Geschäftsjahr mindestens eine Mitgliederversammlung statt. Die 
Mitgliederversammlung kann in Präsenz, hybrid oder online stattfinden. Sie ist innerhalb von 
vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres durch den Vorstand schriftlich oder per Mail 
einzuberufen.  
 
Der Termin der nächsten Mitgliederversammlung ist den Mitgliedern vier Wochen vor der 
Versammlung mit der Aufforderung anzukündigen, Anträge bis zu einem festgesetzten 
Zeitpunkt schriftlich einzureichen. Die Aufnahme von Dringlichkeitsanträgen in die 
Tagesordnung ist mit einfacher Mehrheit der Anwesenden möglich. 
 
 
Entscheidungsfindung in der Mitgliederversammlung: 
Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Gesonderte Organe wie z.B. Vorstand, 
Betriebsrat, Förderer und Schulelternbeirat haben keine gesonderte Stimmberechtigung. 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts muss man anwesend sein. Falls dies nicht möglich ist, kann 
ein anderes ordentliches Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung 
ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf nicht mehr als 
eine weitere Stimme vertreten. 
 

• Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten. 

• Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
notwendig.  

• Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf einer 3/4 Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten.  

 
Beschlüsse zur Satzungsänderung oder zur Vereinsauflösung dürfen nur gefasst werden, 
wenn sie in der Einladung bereits im Wortlaut bekannt gegeben worden sind. 
Satzungsänderungen, die vom Registergericht, dem Finanzamt oder einer 
Verwaltungsbehörde gefordert werden, können vom Vorstand beschlossen werden.  
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Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 20% der ordentlichen Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe, unter wörtlicher Angabe der begehrten 
Tagesordnung, beim Vorstand beantragen. 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet. Dieser kann die Leitung einer 
anderen Person übertragen. 
 
Über Mitgliederversammlungen sind unter Angabe von Zeit und Ort Ergebnisprotokolle mit 
den Beschlüssen und Abstimmungsergebnissen anzufertigen, die von dem jeweils 
bestellten Schriftführer und einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen sind. Das Protokoll 
ist innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung anzufertigen und jedem 
Mitglied schriftlich oder per E-Mail zuzusenden. 
 
 
 
§ 9 Vorstand 
Wahl des Vorstandes: 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Er besteht aus mind. drei und 
max. sechs Vereinsmitgliedern. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes erfolgt für die Dauer 
von drei Jahren.  
 
Spätestens mit der Einladung zur relevanten Mitgliederversammlung erfolgt ein Aufruf zur 
Bewerbung um eine Rolle im Vorstand. Bewerbungen müssen bis 14 Tage vor der 
Mitgliederversammlung eingereicht werden.  
 
Der Bewerbungsprozess wird durch den bisherigen Vorstand koordiniert.  
 
Über die Mitglieder wird einzeln abgestimmt. Gewählt ist nur, wer mit einfacher Mehrheit 
gewählt wird. Gibt es mehr als sechs Kandidaten mit einfacher Mehrheit, sind die sechs 
Personen mit den meisten Stimmen gewählt.  
 
Mitarbeiter des Vereins oder in einer wirtschaftlich abhängigen Beziehung stehende 
Personen können nicht in den Vorstand gewählt werden. 
 
Die Mitgliederversammlung kann beim vorzeitigen Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds 
eine Nachwahl für die verbleibende Amtszeit durchführen. 
 
 
Aufgaben des Vorstandes: 
Der Vorstand überwacht die Geschäfte des Leitungsteams und unterstützt diese beratend 
bei wichtigen Vereinsangelegenheiten. Der Vorstand hat das Recht auf Berichterstattung 
durch das Leitungsteam. Der Vorstand ist insbesondere zuständig für: 

• Abschluss und Beendigung von Dienstverträgen mit den Leitungsteammitgliedern 
• Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften nach dieser Satzung 
• Beratung und Vorbereitung der Beschlüsse in Angelegenheiten, die der Mitglieder-

versammlung obliegen beziehungsweise zur ausschließlichen Entscheidung 
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vorbehalten sind, insbesondere auch die Beratung des der Mitgliederversammlung 
vorzulegenden Jahresabschlusses 

• Entscheidung über Aufnahme von Darlehen oder sonstigen Verbindlichkeiten (z.B. 
Bürgschaften, Wechselverbindlichkeiten) bis zu 1,0 Mio. Euro  

• Entscheidung über Erwerb, Veräußerung von Immobilien, Grundstücken oder 
grundstücksgleichen Rechten ist zu 1,0 Mio. Euro 

• Inkraftsetzung des Haushaltsplans. 
 

 
Organisation des Vorstands: 
Der Vorstand wählt in seiner ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.  
 
Der Vorstand gibt sich unter Beachtung dieser Satzung eine Geschäftsordnung und setzt 
deren Regelungen fest. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit sofern 
nicht anders in der Geschäftsordnung geregelt. 
 
Der Vorstand besteht aus mind. drei und max. sechs Vorstandsmitgliedern. Immer zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein nach außen gemeinsam gerichtlich und 
außergerichtlich. Die ergänzende Zeichnungs-/Unterschriftsregelung im Innenverhältnis ist 
in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt. 
 
 
Vergütung des Vorstands: 
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tätig, notwendige Auslagen werden ersetzt.  
 
 
Haftungsbeschränkung des Vorstands: 
Die Mitglieder des Vorstandes haften dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Der Verein schließt eine sog. D&O-Versicherung ab.  
 
 
 
§ 10 Kassenprüfer 
Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein.  
Sie prüfen die Kassen des Vereins und geben der Mitgliederversammlung einen 
Prüfungsbericht. Sie schlagen der Mitgliederversammlung ggf. die Entlastung des 
Vorstandes vor. 
 
 
 
§ 11 Auflösung 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vermögen an eine Organisation, die der Montessori-Pädagogik verpflichtet ist. 
Mitgliederbeiträge und Spenden sind bei Auflösung des Vereins nicht zu erstatten. 
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§ 12 Schlussbestimmungen 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder nichtig sein, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
unwirksame oder nichtige Klauseln so auszulegen, dass diese dem gemeinnützigen Zweck 
des Vereins möglichst am nächsten kommen. Das Gleiche gilt, falls die Satzung eine 
ergänzungsbedürftige Lücke enthalten sollte. Die Mitgliederversammlung hat die 
unwirksame Bestimmung durch eine andere Bestimmung zu ersetzen. Änderungen 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für das Schriftformerfordernis. 
 
      
Ingelheim, 10.10.2025 
 
 
Satzung in der Fassung vom 26.11.2024 (MGV) mit Änderung in §9 Vorstand, Abs. 
Organisation des Vorstands, gemäß Vorstandsbeschluss vom 10.10.2025, welche mit 
Schreiben des Amtsgerichts vom 15.08.2025 gefordert wurde. 
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